
243 Geflüchtete SYR u.a.

339 Geflüchtete UKR

582 Gesamt

davon davon

1252 603 Geflüchtete SYR u.a.

811 Geflüchtete UKR

1.414 Gesamt

davon

392

44

425 Geflüchtete SYR u.a. Ü55 U25 übrige

572 Geflüchtete UKR 478 451 1.316 746 < 15 Jahre 67 > 15 Jahre

997 Gesamt

nicht zu Aktivierende 579 Arbeitsuchende 693 Arbeitslose 973

l   Erziehende ohne sichergestellte Kinderbetreuung l   Personen, die in keinem

l   Personen, die Angehörige pflegen       Beschäftigungsverhältnis stehen 

l   Jugendliche in der Vollzeitschulpflicht l   Personen, die < 15 Std./ Woche   

l   Studenten/Auszubildende (Vollzeit)       beschäftigt sind (Minijob)

l   Personen mit Einstellungszusage innerhalb

      der nächsten 8 Wochen

l   Voll Erwerbsgeminderte bis zu 6 Monaten

l   Selbständige (Ergänzer)

Ü55 U25 übrige Ü55 U25 übrige Ü55 U25 übrige

98 272 209 127 87 479 253 92 628

1.675

Langzeitarbeitslose

Personen, die ein Jahr und 

länger arbeitslos sind

l   Studenten (Teilzeit)

davon

391

Personen im Alter zwischen 15 und unter 65 Jahren

8132.245
Erwerbsfähige Leistungsbezieher (eLb) 

3.058
Leistungsbezieher (Lb)

l   Teilnehmer an Maßnahmen der aktiven

      sind (Ergänzer)

l   Personen, die > 15 Std./ Woche beschäftigt

      Arbeitsmarktpolitik

Personen, die noch nicht im erwerbsfähigen Alter (< 15 J.) 

oder aufgrund gesundheitlicher Leistungsfähigkeit nicht in 

der Lage sind, mind. 3 Std/Tag zu arbeiten

Ergänzer

(Bürgergeld + Einkommen)

Aufstocker 

(Bürgergeld + Arbeitslosengeld)

Alle in den Bedarfsgemeinschaften lebenden Personen, die 

Regelleistungen nach den SGB II beziehen

Langzeitleistungsbezieher

Leistungsbezug von mind. 21 

Monaten innerhalb der letzten 24 

Monate

Nicht erwerbsfähige Leistungsbezieher 

l   Arbeitslose mit Arbeitsunfähigkeits-

      bescheinigung

KUNDENBAUM
Stand: 31.08.2025

Bedarfsgemeinschaften (BG)
Eine Bedarfsgemeinschaft (BG) hat mindestens eine erwerbsfähige 

leistungsbeziehende Person.  Sie kann aus einem oder mehreren Mitglied/-ern 

bestehen und erwerbsfähige sowie nicht erwerbsfähige Leistungsbezieher 

(Ehegatten, Lebenspartner, minderjährige Kinder) umfassen.


